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nung vom 4.5.1992 einschließlich der 1., 2. und 3. Änderungssatzung vom 02. Dezember 2004, die
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Sämtliche Personenbezeichnungen sind weiblich und männlich zu verstehen.

§ 1 Zweck der Diplomprüfung

Die Diplomprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluß des Studiums der Mathematik.
Durch sie soll festgestellt werden, ob der Kandidat die für den Übergang in die Berufspraxis not-
wendigen gründlichen mathematischen Kenntnisse erworben hat, die Zusammenhänge des Faches
überblickt und in der Lage ist, nach wissenschaftlichen Grundsätzen selbständig zu arbeiten.

§ 2 Diplomgrad

Aufgrund der bestandenen Diplomprüfung verleiht die Universität Stuttgart den akademischen Grad
„Diplom-Mathematikerin“ bzw. „Diplom-Mathematiker“ (abgekürzt „Dipl.-Math.“).

§ 3 Gliederung der Prüfungen, Regelstudienzeit

1 Mit der Orientierungsprüfung soll die Wahl des Studiengangs überprüft werden, um eventuelle
Fehlentscheidungen ohne großen Zeitverlust korrigieren zu können.
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Die Orientierungsprüfung ist erbracht, wenn bis zum Beginn der Vorlesungszeit des dritten Semesters
jede der folgenden Teilprüfungen der Diplom-Vorprüfung (§ 19 Abs. 2) erfolgreich bestanden ist:

– der erste Abschnitt der Fachprüfung „Analysis“,

– die Fachprüfung „Lineare Algebra und Analytische Geometrie“.

Jede nicht bestandene Teilprüfung der Orientierungsprüfung kann einmal im darauf folgenden Se-
mester wiederholt werden. Wer die Orientierungsprüfung nicht spätestens bis zum Beginn der Vor-
lesungszeit des vierten Semesters bestanden hat, verliert den Prüfungsanspruch, es sei denn, er hat
die Fristüberschreitung nicht zu vertreten; hierüber entscheidet auf Antrag des Studierenden der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Die Bestimmungen des § 14 finden keine Anwendung.

Bestandene Teilprüfungen der Orientierungsprüfung werden für die Diplom-Vorprüfung angerech-
net. 1

2 Diplom-Vorprüfung.

2.1 Die Diplom-Vorprüfung geht der Diplomprüfung voraus.

2.2 Die Diplom-Vorprüfung ist stets bis zum Beginn der Vorlesungszeit des 5. Semesters abzu-
legen. Sie muß spätestens einschließlich eventueller Wiederholungen bis zum Beginn der
Vorlesungszeit des 7. Fachsemesters bestanden sein.

2.3 Wird die in Abs. 2.2 gesetzte Frist nicht eingehalten, so erlischt der Prüfungsanspruch des
Studenten im Diplom-Studiengang Mathematik. Dies gilt auch dann, wenn das Studium in
einem gleichwertigen Studiengang einer anderen wissenschaftlichen Hochschule begonnen
und deshalb gem. § 6 angerechnet wurde.

2.4 Sofern der Studierende die Fristüberschreitung nach Abs. 2.3 nicht zu vertreten hat, kann ihm
der Prüfungsausschuß auf Antrag eine Nachfrist über die in Abs. 2.2 genannte Frist hinaus
einräumen.

3 Studierende, die mit einem Kind unter drei Jahren, für das ihnen die Personensorge zusteht, im
selben Haushalt leben und es überwiegend allein versorgen, sind berechtigt, einzelne Prüfungsleis-
tungen und Hochschulprüfungen nach Ablauf der in den Prüfungsordnungen hierfür vorgesehenen
Fristen abzulegen. Entsprechendes gilt für die Fristen zur Erbringung von Studienleistungen. Fristen
für Wiederholungs- und Orientierungsprüfungen können nur um bis zu zwei Semester verlängert
werden. Die Berechtigung erlischt mit dem Ablauf des Semesters, in dem die in Satz 1 genannten
Voraussetzungen entfallen, die Frist für das Erlöschen des Prüfungsanspruchs gemäß Abs. 2 beginnt
mit dem Erlöschen der Berechtigung. Im Übrigen erlischt die Berechtigung spätestens mit Ablauf des
Semesters, in dem das Kind sein drittes Lebensjahr vollendet hat. Der Studierende hat die entspre-
chenden Nachweise zu führen; er ist verpflichtet, Änderungen in den Voraussetzungen unverzüglich
mitzuteilen.

4 Wer, ohne studierunfähig zu sein, wegen länger andauernder Krankheit oder wegen länger an-

1Die Orientierungsprüfung ist nur von denjenigen Studierenden abzulegen, die nach dem 1.1.2000 ihr Studium im
Studiengang Mathematik beginnen oder in den Studiengang Mathematik ohne Anrechnung bisheriger Studienleistungen
wechseln. Bei Wechsel des Hochschulortes und/oder Wechsel des Studiengangs mit Anrechnung bisheriger Studienleistungen
ist die Orientierungsprüfung nur abzulegen, wenn das Vordiplom noch nicht abgelegt worden ist oder nicht als gleichwertig
anerkannt worden ist.
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dauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Lehrveranstaltungen
regelmäßig zu besuchen oder die erwarteten Studienleistungen zu erbringen, ist berechtigt, einzelne
Prüfungsleistungen oder Hochschulprüfungen nach Ablauf der in den Prüfungsordnungen hierfür
vorgesehenen Fristen abzulegen. Entsprechendes gilt für die Fristen zur Erbringung von Studienleis-
tungen. Fristen für Wiederholungs- und Orientierungsprüfungen können nur um bis zu zwei Semester
verlängert werden; im Übrigen beträgt die Verlängerungsfrist höchstens drei Jahre. Der Studierende
hat die entsprechenden Nachweise zu führen, insbesondere ärztliche Atteste vorzulegen; die Univer-
sität kann in Zweifelsfällen die Vorlage eines Attestes eines von ihr benannten Amtsarztes verlangen.
Der Studierende ist verpflichtet, Änderungen in den Voraussetzungen unverzüglich mitzuteilen.

5 Diplomprüfung. Die Meldung zur Diplomprüfung soll spätestens im 8. Semester erfolgen.

6 Regelstudienzeit. Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Diplomarbeit neun Fachse-
mester. Das Lehrangebot erstreckt sich über acht Semester. Der zeitliche Gesamtumfang der für
den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahl-
pflichtbereich beträgt höchstens 160 Semesterwochenstunden.

§ 4 Prüfungsausschuß

1 Der Fakultätsrat der Fakultät Mathematik bildet unter den Professoren, Hochschuldozenten und
Privatdozenten der Mathematik einen Prüfungsausschuß, der aus drei Mitgliedern besteht. Der Vorsit-
zende und der stellvertretende Vorsitzende müssen Professoren und als solche Beamte auf Lebenszeit
sein. Die Fakultät bestellt den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, den stellvertretenden Vorsit-
zenden und das weitere Mitglied. Die Amtszeit aller Mitglieder beträgt drei Jahre; Wiederwahl ist
zulässig.

2 Soweit diese Ordnung nichts anderes bestimmt, ist der Prüfungsausschuß für alle Entscheidun-
gen in Prüfungsangelegenheiten, nicht aber für die Bewertung von Prüfungsleistungen, zuständig.
Der Prüfungsausschuß achtet darauf, daß die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten wer-
den. Er berichtet dem Fakultätsrat über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten und gibt
Anregungen zur Reform des Studienplanes und der Prüfungsordnung.

3 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei den Prüfungen anwesend zu sein.

4 Der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte des Ausschusses, bereitet die Sitzungen vor und
leitet sie.

5 Alle Entscheidungen des Prüfungsausschusses und des Vorsitzenden bedürfen der Schriftform.
Einzelentscheidungen, die zum Nachteil eines Kandidaten ergehen, sind zu begründen und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 5 Prüfer und Beisitzer

1 Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer und Beisitzer. Als Prüfer können nur Professoren, Hoch-
schuldozenten und Privatdozenten bestellt werden. Sie sollen in dem der Prüfung vorausgehenden
Studienjahr eine Lehrtätigkeit an der Universität Stuttgart ausgeübt haben.
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2 Zur Protokollführung bei mündlichen Prüfungen ist ein hauptberuflich tätiger wissenschaftlicher
Mitarbeiter als Beisitzer zu bestellen, der die entsprechende Diplomprüfung oder eine vergleichbare
Prüfung abgelegt hat.

3 Bei den mündlichen Prüfungen hat der Kandidat unbeschadet der Regelung von § 10 Abs. 2
keinen Anspruch auf einen bestimmten Prüfer. Dies gilt entsprechend für die Wahl der Prüfer bei
der Diplomarbeit. Als Prüfer für Diplomarbeiten sind nur Professoren, Hochschuldozenten und
Privatdozenten der Universität Stuttgart zugelassen.

§ 6 Anerkennung von Studienzeiten,
Studienleistungen und Prüfungsleistungen

1 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an einer
Universität oder einer gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes
werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt. Dasselbe gilt für Diplom-Vorprüfungen. Soweit
die Diplom-Vorprüfung Fächer nicht enthält, die an der aufnehmenden Hochschule Gegenstand
der Diplom-Vorprüfung, nicht aber der Diplom-Prüfung, sind, ist eine Anerkennung mit Auflagen
möglich. Die Anerkennung von Teilen der Diplomprüfung kann versagt werden, wenn mehr als die
Hälfte der Fachprüfungen oder die Diplomarbeit anerkannt werden soll.

2 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen werden
anerkannt, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Stu-
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen
denjenigen des entsprechenden Studiums an der aufnehmenden Hochschule im wesentlichen entspre-
chen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung
vorzunehmen. Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen,
die außerhalb des Geltungsbereiches des Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, sind die von
Kultusministerkonferenz und Westdeutscher Rektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarun-
gen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten.

3 Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudi-
en gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.

4 Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten werden anerkannt.

5 Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten – soweit die Notensysteme
vergleichbar sind – zu übernehmen und nach Maßgabe der örtlichen Prüfungsordnung in die Be-
rechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk
„bestanden“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anerkennung im Zeugnis ist zulässig.

6 Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 besteht ein Rechtsanspruch auf An-
erkennung. Die Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die
im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. Der
Student hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.
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§ 7 Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß

1 Der Rücktritt von einer Prüfung ist nach der Zulassung nur möglich, wenn der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses dies genehmigt hat. Beabsichtigt ein zur Prüfung zugelassener Kandidat den
Rücktritt von einer Prüfung, so ist unverzüglich ein schriftliches Rücktrittsgesuch an den Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses zu richten, in dem die Rücktrittsgründe glaubhaft darzulegen sind.

2 Bleibt ein Kandidat einer Prüfung ohne Genehmigung fern, so gilt die Prüfungsleistung als mit
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, es sei denn, er weist nach, daß er kein Rücktrittsgesuch stellen
konnte und der Prüfung fernbleiben mußte. Entsprechendes gilt, wenn der Kandidat eine Prüfung
nach Beginn abbricht.

3 Bei Rücktritt oder Versäumnis wegen Krankheit muß die Prüfungsunfähigkeit unter Angabe
der voraussichtlichen Schonfrist ärztlich attestiert werden. Erfolgt die Erkrankung nach Beginn der
Prüfung, so ist der Arzt unverzüglich aufzusuchen. Bei langandauernder oder wiederholter Krankheit
kann der Prüfungsausschuß die amtsärztliche Begutachtung anordnen. Bei wiederholtem krankheits-
bedingten Rücktritt von einer Prüfung ist der Fall dem Rektor zur überprüfung der Notwendigkeit
einer Exmatrikulation vorzulegen.

4 Hat sich ein Kandidat in Kenntnis einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder eines anderen
zwingenden Rücktrittsgrundes einer Prüfung unterzogen, so kann ein nachträglicher Rücktritt aus
diesem Grunde nicht genehmigt werden.

5 Werden die Rücktritts- oder Versäumnisgründe anerkannt, so hat der Kandidat diese nicht abge-
legten Prüfungen an einem der beiden nächstfolgenden Termine abzulegen, falls der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses keinen anderen Prüfungstermin festlegt. Anderenfalls gelten die betreffenden
Prüfungsleistungen als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.

6 Unternimmt es der Kandidat, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung oder Be-
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so gilt die betreffende Prüfungsleistung als
mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Dies gilt entsprechend, wenn ein solcher Verstoß nachträg-
lich, oder noch vor der Aushändigung des Zeugnisses festgestellt wird. Die Entscheidung trifft der
Prüfungsausschuß nach Anhörung des Betroffenen.

7 Verstößt ein Kandidat so gegen die Ordnung, daß hierdurch der Ablauf der Prüfung gestört wird,
so ist er vom Aufsichtsführenden des Saales zu verweisen. Hat der Kandidat die Störung zu vertreten,
so gilt die jeweilige Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Der Ausschluß gilt
nur für die gestörte Prüfungsveranstaltung, der ausgeschlossene Kandidat kann an weiteren Prüfungen
wieder teilnehmen. Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 8 Zulassung zur Prüfung

1 Zur Diplom-Vorprüfung bzw. deren Einzelprüfungen wird nur zugelassen, wer

1. das Reifezeugnis oder ein durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen Stelle für den
betreffenden Studiengang als gleichwertig anerkanntes Zeugnis besitzt,
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2. als Student an der Universität Stuttgart immatrikuliert und für den Diplom-Studiengang
Mathematik zugelassen ist,

3. den Prüfungsanspruch im Diplom-Studiengang Mathematik nicht verloren hat.

2 Zu den Fachprüfungen der Diplomprüfung nach § 20 Abs. 1 b) – 1 e) wird nur zugelassen, wer

1. als Student an der Universität Stuttgart immatrikuliert und für den Diplom-Studiengang Ma-
thematik zugelassen ist oder – nach seiner Exmatrikulation – hier noch den Prüfungsanspruch
hat,

2. die Voraussetzungen des Abs. 1 Nr. 1 und 3 erfüllt,

3. im Falle von nicht studienbegleitenden Prüfungen (vgl. § 20 Abs. 1) die Diplom-Vorprüfung
an der Universität Stuttgart in demselben Studiengang oder eine nach § 6 als gleichwertig
anerkannte Vorprüfung bestanden hat. Die Prüfung im Nebenfach gem. § 20 Abs. 1 e) kann
auch vor Abschluß der Diplom-Vorprüfung abgelegt werden.

4. Im Falle von nicht studienbegleitenden Prüfungen sind die nach § 12 Abs. 4, 5 und 6 erfor-
derlichen Prüfungsvorleistungen zusätzlich zu erbringen. Außderdem ist § 11 Abs. 3.8 zu
beachten.

5. Zur Abschlussprüfung gemäss § 20 Abs. 4 wird nur zugelassen, wer das Pflichtexemplar der
fertiggestellten Diplomarbeit, vgl. § 11 Abs. 3 fristgerecht beim Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses abgeliefert hat.

3 Zur Diplomarbeit wird nur zugelassen, wer die studienbegleitenden Prüfungen nach § 20 Abs. 1 b)
und die Diplom-Vorprüfung bestanden hat.

4 Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist innerhalb der vom Prüfungsamt gesetzten Anmelde-
frist für jede Einzelprüfung schriftlich beim Prüfungsamt einzureichen. Er ist nur für den (gemäß
§ 10 Abs. 1) nächstmöglichen Termin gültig. Vorbehaltlich § 7 Abs. 1 ist der Kandidat nach seiner
Zulassung zur Teilnahme an der angemeldeten Prüfung verpflichtet.

5 Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung sind – soweit diese Unterlagen nicht bereits vorliegen –
beizufügen:

1. die Nachweise über die Erfüllung der in Abs. 1, 2 oder 3 genannten Zulassungsvoraussetzun-
gen,

2. das Studienbuch oder vergleichbare Unterlagen anderer Hochschulen,

3. eine Erklärung darüber, welche Studien- und Prüfungsleistungen in gleichen oder anderen
Studiengängen an einer Hochschule der Kandidat bereits erbracht hat; ferner eine Erklärung
darüber, ob der Kandidat bereits eine Diplom-Vorprüfung oder eine Diplomprüfung in demsel-
ben Studiengang nicht bestanden hat oder ob er sich in einem schwebenden Prüfungsverfahren
befindet.

6 Ist es dem Kandidaten nicht möglich, seine nach Abs. 5 erforderlichen Unterlagen in der vorge-
schriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuß gestatten, den Nachweis auf andere Art
zu führen.
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§ 9 Zulassungsverfahren

1 über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß. Der Student ist mit der Anmeldung zur
Prüfung zugelassen, es sei denn, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder das Prüfungsamt teilt
dem Kandidaten die Nichtzulassung mit.

2 Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn

1. die in § 8 Abs. 1–3 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, oder

2. die in § 8 Abs. 5 genannten Unterlagen unvollständig sind, oder

3. der Kandidat die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung in demselben Studiengang an
einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes nicht bestanden
hat.

§ 10 Termine der Prüfungen

1 Es werden jährlich mindestens zwei ordentliche Prüfungstermine für die Prüfungen der Diplom-
Vorprüfung und der Diplomprüfung abgehalten.

2 Die studienbegleitenden Prüfungen im Sinne von § 20 Abs. 1, b) werden im Anschluß an die
betreffenden Lehrveranstaltungen von dem jeweiligen Dozenten abgehalten und sind vor Beginn der
Vorlesungszeit des nachfolgenden Semesters anzutreten. Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann diese
Frist verlängert werden. Hierüber entscheidet auf Antrag der Vorsitzende des Prüfungsausschusses.

3 Art und Umfang der einzelnen Prüfungsleistungen sind in den §§ 19 und 20 geregelt.

§ 11 Prüfungsarten

1 Klausurarbeiten

1.1 In Klausurarbeiten soll der Kandidat nachweisen, daß er in begrenzter Zeit und mit begrenz-
ten Hilfsmitteln ein Problem mit geläufigen mathematischen Methoden lösen kann. Die
Klausurarbeiten sind in der Regel von zwei Prüfern zu bewerten; bei sehr gutem oder nicht
ausreichendem Ergebnis müssen sie von zwei Prüfern bewertet werden. Einer der Prüfer muß
Professor sein.

1.2 Die Bewertungsschemata, die bei der Beurteilung von Prüfungsklausuren angewendet wurden,
sind aktenkundig zu machen. Die Bewertungsgrundsätze sind Bestandteil der Prüfungsak-
te und müssen eine nachträgliche Überprüfung der Bewertung nach Gesichtspunkten der
Gleichbehandlung aller Kandidaten zulassen.

1.3 Die vom Prüfer zugelassenen Hilfsmittel in den Klausurarbeiten sind vor der Prüfung durch
Anschlag bekanntzumachen.

2 Mündliche Prüfungen

2.1 Die mündlichen Prüfungen sind als Einzelprüfungen mit einem Beisitzer gemäß § 5 Abs. 2
durchzuführen.
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2.2 über die Durchführung der Prüfung, die wesentlichen Prüfungsgegenstände und das Prüfungs-
ergebnis ist von dem Beisitzer ein Protokoll zu führen. Vor der Festlegung der Note hört der
Prüfer den Beisitzer. Das Protokoll ist von dem Prüfer und dem Beisitzer zu unterschreiben.
Das Ergebnis ist dem Kandidaten jeweils im Anschluß an die Prüfung bekanntzugeben.

2.3 Studenten des gleichen Studienganges können nach Maßgabe der vorhandenen Plätze vom
Prüfungsausschuß als Zuhörer an mündlichen Prüfungen zugelassen werden. Die Teilnahme
erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Auf
Antrag des Prüflings oder eines Prüfers ist die Öffentlichkeit auszuschließen.

3 Diplomarbeit

3.1 In der Diplomarbeit soll der Kandidat zeigen, daß er sein Fach in angemessener Weise
beherrscht und in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem
Fach nach wissenschaftlichen Grundsätzen selbständig zu bearbeiten.

3.2 Das Thema der Diplomarbeit wird von einem Professor, Hochschuldozenten oder Privatdo-
zenten der Universität Stuttgart gestellt, der im Anschluss daran die Diplomarbeit betreut. Die
Diplomarbeit kann erst nach der Zulassung des Kandidaten zur Diplomprüfung ausgegeben
werden. Die Ausgabe erfolgt über den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der Tag der
Ausgabe ist aktenkundig zu machen.

3.3 Ist die Diplomarbeit abgeschlossen, so ist sie beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
abzugeben, der für die baldige Bewertung durch die Prüfer sorgt. Der Tag der Abgabe ist
aktenkundig festzulegen. Wird die Diplomarbeit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie als mit
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.

3.4 Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat der Kandidat schriftlich zu versichern, daß er seine
Arbeit selbständig verfaßt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel
benutzt hat.

3.5 Das Thema einer Diplomarbeit kann einmal und nur innerhalb der ersten zwei Monate der
Bearbeitungszeit zurückgegeben werden.

3.6 Der Zeitraum zwischen Themenstellung und Ablieferung beträgt sechs Monate. Er kann
ausnahmsweise – wenn das Thema dies im Einzelfall erfordert – im Einverständnis von Prüfer
und Kandidat vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses um höchstens drei weitere Monate
verlängert werden.

3.7 Die Diplomarbeit ist, soweit nicht zwingende Gründe dagegen stehen, von dem Professor,
Hochschuldozenten oder Privatdozenten gutachtlich zu beurteilen, der die Arbeit ausgegeben
und betreut hat. Die Arbeit ist auch von einem zweiten Prüfer, der vom Prüfungsausschuß im
Einvernehmen mit dem Betreuer bestellt wird, zu beurteilen. Bei nicht übereinstimmender
Beurteilung wird das arithmetische Mittel aus beiden Beurteilungen gebildet. Als Prüfer
können nur Professoren, Hochschuldozenten oder Privatdozenten der Universität Stuttgart be-
stellt werden. Dabei muss einer der Prüfer hauptamtlicher Professor der Fakultät Mathematik
sein; falls die Diplomarbeit im Nebenfach angefertigt wird, kann an die Stelle des Prüfers,
der hauptamtlicher Professor der Fakultät Mathematik ist, ein in die Fakultät Mathematik
kooptierter Professor treten.
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3.8 Die Diplomarbeit muss vor der Abschlussprüfung gemäss § 20 Abs. 4 vom Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses angenommen sein.

3.9 Die Diplomarbeit darf nur dann im Nebenfach des Kandidaten angefertigt werden, wenn ein
Problem des betreffenden Nebenfaches mit mathematischen Methoden behandelt wird und
einer der Prüfer hauptamtlicher Professor der Fakultät Mathematik oder kooptiert ist. Vor
Beginn der Arbeit bestätigen die Prüfer gegenüber dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses,
dass sie für die Betreuung und Beurteilung dieser Arbeit zur Verfügung stehen.

3.10 Die Diplomarbeit darf nur dann ausserhalb der Hochschule ausgeführt werden, wenn sie dort
von den Prüfern betreut werden kann und die Prüfer hauptamtliche Professoren der Fakultät
Mathematik sind. Vor Beginn der Arbeit bestätigen die Prüfer gegenüber dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses, dass sie für die Betreuung und Beurteilung dieser Arbeit zur
Verfügung stehen.

§ 12 Prüfungsvorleistungen

1 Prüfungsvorleistungen sind kontrollierte Leistungen des Studenten während seines Studiums,
wie z.B.

– Vorträge in Seminaren,

– Mitwirkung in besonderen Lehr- und Übungsveranstaltungen,

– Anfertigung von Übungsarbeiten,

die mit mindestens der Note „ausreichend“ (4,0) oder dem Prädikat „mit Erfolg teilgenommen“
bewertet werden und Voraussetzungen der Zulassung zu Prüfungen sind. Die Bewertung von Prü-
fungsvorleistungen geht nicht in die Prüfungsnote ein.

2 Der Umfang der erforderlichen Prüfungsvorleistungen ist von der Fakultät Mathematik mindes-
tens zwei Semester vor dem jeweils vorgesehenen Prüfungstermin durch Aushang bekanntzumachen.

3 Voraussetzung für die Zulassung

a) zum ersten Abschnitt der Prüfung „Analysis“ als Teil der Orientierungs- bzw. Diplom-
Vorprüfung ist die erfolgreiche Teilnahme an einer der Übungen zu den Vorlesungen „Analy-
sis I“ oder „Analysis II“,

b) zur Prüfung „Lineare Algebra und Analytische Geometrie“ als Teil der Orientierungs- bzw.
Diplom-Vorprüfung ist die erfolgreiche Teilnahme an einer der Übungen zu den Vorlesungen
„Lineare Algebra und Analytische Geometrie I“ oder „Lineare Algebra und Analytische
Geometrie II“.

4 Die Diplom-Vorprüfung ist unbeschadet § 13 Abs. 2 erst dann bestanden, wenn folgende Nach-
weise erbracht sind:

1. Erfolgreiche Teilnahme an den Übungen zu der Vorlesung „Einführung in die Algebra und
Geometrie“.

2. Erfolgreiche Teilnahme an einem Proseminar (durch Vortrag).
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3. Für das Nebenfach Informatik die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen zur Vorlesung
Informatik I oder Informatik II oder Informatik III und zu einer der Vorlesungen (bzw. Blöcke)

– Technische Mechanik I

– Technische Mechanik II

– Theorie der Schaltungen I und II

– Technische Thermodynamik I und II.

4. Für das Nebenfach Betriebswirtschaftslehre die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen zu
einer der Vorlesungen (bzw. Blöcke)

– Technische Mechanik I

– Technische Mechanik II

– Theorie der Schaltungen I und II

– Technische Thermodynamik I und II.

5. Für das Nebenfach Technische Mechanik die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen zu
den Vorlesungen Technische Mechanik I, Technische Mechanik II und Informatik I oder zu
Thermodynamik I an Stelle von Informatik I.

6. Für das Nebenfach Physik die erfolgreiche Teilnahme am physikalischen Anfängerpraktikum
und die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen zur Experimentalphysik I, Experimentalphy-
sik II und zu einer der Vorlesungen (bzw. Blöcke)

– Technische Mechanik I

– Technische Mechanik II

– Theorie der Schaltungen I und II

– Technische Thermodynamik I und II

– Informatik I.

Der Nachweis dieser Studienleistungen ist dem Prüfungsamt vorzulegen.

5 Zu den zwei nicht studienbegleitenden mündlichen Prüfungen im Sinne von § 20 Abs. 1 c) und d)
aus Mathematik I bis III der Diplomprüfung wird als Prüfungsvorleistung die erfolgreiche Teilnahme
an zwei Übungen zu Vorlesungen des zweiten Studienabschnittes, an einem Computerpraktikum und
an zwei Seminaren (durch Vortrag) verlangt.

6 Zu der Diplomprüfung im Nebenfach Betriebswirtschaftslehre wird als Prüfungsvorleistung die
erfolgreiche Teilnahme an den Übungen zu zwei betriebswirtschaftlichen Vorlesungen verlangt.

7 Zu der Diplomprüfung im Nebenfach Physik wird als Prüfungsvorleistung die erfolgreiche
Teilnahme an zwei Übungen zu physikalischen Vorlesungen (davon mindestens eine in Theoretischer
Physik) verlangt.

§ 13 Die Bewertung der Prüfungsleistungen

1 Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen bzw. Prüfungsabschnitte werden von den jewei-
ligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind folgende Noten zu verwenden:
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1 = sehr gut eine hervorragende Leistung

2 = gut eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen
Anforderungen liegt;

3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht;

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Anforderungen
noch genügt;

5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anfor-
derungen nicht mehr genügt.

Zur Differenzierung jeder einzelnen Prüfungsleistung können die Notenziffern 2 bis 4 um 0,3 ernied-
rigt und die Notenziffern 1 bis 3 um 0,3 erhöht werden.

2 Bei Erfüllung der Prüfungsvorleistungen ist die Diplom-Vorprüfung bzw. die Diplomprüfung
bestanden, wenn alle jeweils zugehörigen Prüfungen bzw. deren Abschnitte und im Falle der Diplom-
prüfung die Diplomarbeit mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden.

3 Für jedes Prüfungsfach wird eine Note (Fachnote) festgestellt oder errechnet. Die Berechnung
erfolgt unter Berücksichtigung der in §§ 19 und 20 genannten Gewichtung der einzelnen Prüfungen
bzw. deren Abschnitte.

4 Aus den nach Maßgabe der §§ 19 und 20 gewichteten (ungerundeten) Fachnoten wird eine
Gesamtnote gebildet. Im Prüfungszeugnis lautet die Bewertung für Fachnoten und die Gesamtnote:

sehr gut bei einem Durchschnitt bis 1,5;

gut bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5;

befriedigend bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5;

ausreichend bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0.

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann bei überragenden Leistungen (Gesamtnote 1,0) das
Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“ verleihen. Bei der Festlegung der Fachnoten und der Ge-
samtnote wird nur die erste Dezimalstelle nach dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen
werden ohne Rundung gestrichen.

§ 14 Wiederholung von Prüfungen

1 Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt werden.

2 Erstmals nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende Prüfungen eines Prüfungsfaches
können einmal wiederholt werden (Erstwiederholung).

3 Setzt sich die Note eines nicht bestandenen Prüfungsfaches aus mehreren Prüfungen bzw. Prü-
fungsabschnitten zusammen, so sind nur die nicht bestandenen oder als nicht bestanden geltenden
Prüfungsleistungen zu wiederholen.

4 Eine zweite Wiederholung ist nur in der Diplomprüfung und in nicht mehr als einer Teilprüfung
zulässig; die beiden studienbegleitenden Prüfungen zählen als eine Teilprüfung. Bei einer Zweitwie-
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derholung im Nebenfach ist ein zweiter Prüfer zuzuziehen.

5 Die Diplomarbeit kann nur einmal wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der Diplom-
arbeit (vgl. § 11 Abs. 3.5) ist bei Wiederholung der Diplomarbeit jedoch nur zulässig, wenn der
Kandidat von dieser Möglichkeit nicht schon vorher Gebrauch gemacht hat.

6 Alle Wiederholungsprüfungen mit Ausnahme der Diplomarbeit müssen einen mündlichen Prü-
fungsteil (etwa 30 Minuten) enthalten, der dann entfällt, wenn eine schriftliche Prüfung zu einer
mindestens ausreichenden Bewertung führte.

7 Wiederholungsprüfungen in der Diplomprüfung müssen unbeschadet der Regelung in § 7 Abs. 5
zum jeweils nächsten oder übernächsten ordentlichen Prüfungstermin abgelegt werden, andernfalls
gelten die betreffenden Prüfungsleistungen als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Wiederho-
lungsprüfungen zu den studienbegleitenden Prüfungen sind innerhalb von sechs Monaten nach der
nicht bestandenen Prüfung beim selben Prüfer abzulegen.

§ 15 Zeugnis

1 Das Prüfungsamt unterrichtet den Kandidaten über die Bewertung der Prüfungsleistungen. § 11
Abs. 2.2 bleibt unberührt.

2 Ist die Diplom-Vorprüfung oder Diplomprüfung in allen Einzelprüfungen bestanden, so stellt das
Prüfungsamt ein Zeugnis aus, das die in den Prüfungsfächern erzielten Noten und die Gesamtnote
enthält. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. Im Zeugnis ist
der erste Tag anzugeben, an dem alle Prüfungsleistungen erfüllt sind.

3 Ist eine Prüfung bzw. ein Prüfungsabschnitt nicht bestanden oder gelten solche als nicht bestan-
den, so erteilt das Prüfungsamt hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gebt,
ob und ggf. in welchem Umfang und innerhalb welcher Frist die Prüfung oder der Prüfungsabschnitt
wiederholt werden kann. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

4 Hat ein Kandidat eine Prüfung endgültig nicht bestanden oder wird er zu weiteren Prüfungen
in dem betreffenden Studiengang nicht mehr zugelassen, so erteilt der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses einen schriftlichen Bescheid. § 4 Abs. 5 ist zu beachten. Dem Kandidaten wird auf Antrag
und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise eine Bescheinigung ausgestellt, in der die be-
standenen Prüfungen und deren Noten bestätigt, die nicht bestandenen oder nicht abgelegten, zum
Bestehen der Diplom-Vorprüfung oder Diplomprüfung erforderlichen Prüfungen genannt werden
und aus der erkennbar wird, daß die Prüfung nicht abgeschlossen oder nicht bestanden ist.

§ 16 Diplomurkunde

1 Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Diplomprüfung wird dem Kandidaten eine Diplomurkunde mit
dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Diplomgrades
beurkundet.
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2 Die Diplomurkunde wird vom Rektor und dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter-
zeichnet und mit dem Siegel der Universität Stuttgart versehen.

§ 17 Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprüfung

1 Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushän-
digung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuß nachträglich die betreffende Note
entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären.

2 Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne daß der Kandi-
dat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses
bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung behoben. Hat der Kandidat die
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuß unter Beachtung der
allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätze über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsak-
te.

3 Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

4 Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine
Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des
Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.

5 Die Entziehung des akademischen Diplomgrades richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen.

§ 18 Einsicht in die Prüfungsakten

1 Bis spätestens ein Jahr nach Ausstellung des Zeugnisses ist dem Kandidaten auf Antrag Einsicht
in die ihn betreffenden Prüfungsakten zu gewähren.

2 Der Antrag ist beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.

§ 19 Umfang der Diplom-Vorprüfung

1 Durch die Diplom-Vorprüfung soll der Kandidat nachweisen, daß er sich die Grundlagen und
Methoden angeeignet hat, die erforderlich sind, um das weitere Studium mit Erfolg zu betreiben.

2 Die Prüfungsfächer der Diplom-Vorprüfung sind:

– Analysis

– Lineare Algebra und Analytische Geometrie

– Numerische Mathematik

Das Nebenfach nach Wahl: entweder

– Informatik oder
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– Betriebswirtschaftslehre oder

– Technische Mechanik oder

– Physik oder

– Chemie.

Die Prüfung „Analysis“ hat zwei Abschnitte; jeder der beiden Abschnitte besteht aus einer mündli-
chen Prüfung mit einer Dauer von 30 Minuten.

Die Prüfung „Lineare Algebra und Analytische Geometrie“ besteht aus einer mündlichen Prüfung
mit einer Dauer von 30 Minuten.

Die Prüfung „Numerische Mathematik“ besteht aus einer zweistündigen Klausurarbeit.

Die Prüfung „Informatik“ besteht aus einer vierstündigen Klausurarbeit; Prüfungsgegenstand: Ein-
führung in die Informatik.

Die Prüfung „Betriebswirtschaftslehre“ besteht aus zwei zweistündigen Klausurarbeiten; Prüfungs-
gegenstand: Grundzüge der Wirtschaftswissenschaften und der Betriebswirtschaftslehre.

Die Prüfung „Physik“ besteht aus einer dreistündigen Klausurarbeit; Prüfungsgegenstand: Grundzüge
der Experimentalphysik.

Die Prüfung „Technische Mechanik“ besteht aus zwei zweistündigen Klausurarbeiten; Prüfungsge-
genstand: Grundzüge der Technischen Mechanik.

Die Prüfung „Chemie“ besteht aus einer einstündigen Klausurarbeit in anorganischer Chemie und
einer eineinhalbstündigen Klausurarbeit in organischer Chemie. Außerdem ist aus dem Wahlbereich
eine Prüfung nachzuweisen sowie ggf. Übungs- bzw. Praktikumsscheine.

Auf Antrag des Kandidaten und mit Zustimmung des zuständigen Prüfers kann der Prüfungsausschuß
in besonders begründeten Ausnahmefällen ein Fach aus einem anderen Studiengang zulassen, dabei
müssen die Anforderungen denen der genannten Nebenfächer entsprechen. Voraussetzung für die
Genehmigung ist, dass eine Beziehung der gewählten Gebiete zur Mathematik offensichtlich ist.

3 Gewichtung. Die Fachnote in Analysis ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der in den
beiden Prüfungsabschnitten erzielten Noten. Das gleiche gilt sinngemäß für das Nebenfach.

Die Gesamtnote der bestandenen Diplom-Vorprüfung ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der
(ungerundeten) Fachnoten in Analysis, Linearer Algebra und Analytischer Geometrie, Numerischer
Mathematik und dem Nebenfach.

§ 20 Umfang und Form der Diplomprüfung

1 Die Diplomprüfung besteht aus

a) der Diplomarbeit,

b) zwei studienbegleitenden Prüfungen aus zwei Gebieten der reinen Mathematik (Mathema-
tik I) bzw. aus zwei Gebieten der angewandten Mathematik (Mathematik II); diese können
mündlich (30 Minuten) oder schriftlich (2 Stunden) stattfinden,
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c) einer mündlichen Prüfung von 40 Minuten Dauer in dem in b) nicht gewählten Bereich in
reiner Mathematik (Mathematik I) bzw. in angewandter Mathematik (Mathematik II).

d) einer mündlichen Prüfung von 40 Minuten Dauer im Vertiefungsfach (Mathematik III),

e) der Prüfung im Nebenfach.

2 Als Prüfer für die Prüfungen nach Abs. 1 b) – 1 d) können nur Professoren, Hochschuldozenten
und Privatdozenten des Faches Mathematik bestellt werden.

3 Die in Abs. 1 c) und 1 d) genannten Prüfungen bzw. evtl. erforderlichen Wiederholungsprüfungen
finden zu den ordentlichen Prüfungsterminen statt.

4 Die Prüfungen zu Abs. 1 c) und Abs. 1 d) sind bei verschiedenen Prüfern abzulegen. Die Prü-
fungen zu Abs. 1 c) und Abs. 1 d) und die beiden Teilprüfungen zu Abs. 1 b) sind bei insgesamt
mindestens drei Prüfern abzulegen. Sofern es sich nicht um einzelne Wiederholungsprüfungen han-
delt, finden die Prüfungen zu Abs. 1 c) und 1 d) als Abschlussprüfung gemeinsam statt.

5 In den Prüfungen Mathematik I und Mathematik II soll der Kandidat Vertrautheit mit mathema-
tischen Denkweisen und sichere Kenntnisse der mathematischen Grundbegriffe und ihrer Anwen-
dungen nachweisen. In der Prüfung Mathematik III hat der Kandidat vertiefte Kenntnisse in einem
Spezialgebiet der Mathematik nachzuweisen.

6 Die Note in dem gemäß Abs. 1 b) geprüften Fach Mathematik I bzw. Mathematik II ergibt
sich durch arithmetische Mittelbildung aus den Noten der beiden bestandenen studienbegleitenden
Prüfungen, wobei § 13 Abs. 1 und 4 Anwendung findet.

7 Als Nebenfächer kommen in Frage: Informatik, Betriebswirtschaftslehre, Technische Mechanik,
Physik und Chemie im Umfang von mindestens zwölf Semesterwochenstunden.

Im Nebenfach dauern die mündlichen Prüfungen ca. 30 Minuten und die schriftlichen Prüfungen
2 Stunden (4 Stunden im Fach Betriebswirtschaftslehre).

Die Anzahl von schriftlichen und mündlichen Prüfungsleistungen richtet sich nach den vom Kandida-
ten ausgewählten Teilgebieten des gewählten Nebenfaches. Der Prüfungsmodus wird durch Anschlag
bekanntgegeben.

Die vom Bewerber getroffene Auswahl der Teilgebiete des Nebenfaches bedarf der Genehmigung
durch den Prüfungsausschuß. Die Genehmigung wird erteilt, wenn die Gebiete einem Katalog ent-
nommen sind, der von der zuständigen Fakultät aufgestellt und bei Bedarf aktualisiert wird.

Auf Antrag des Kandidaten und mit Zustimmung des zuständigen Prüfers kann der Prüfungsausschuß
ein Fach aus einem anderen Studiengang zulassen, dabei müssen die Anforderungen denen der
genannten Nebenfächer entsprechen. Voraussetzung für die Genehmigung ist, dass eine Beziehung
der gewählten Gebiete zur Mathematik offensichtlich ist.

Die Note im Nebenfach ergibt sich durch gewichtete Mittelbildung aus den (ungerundeten) Einzelno-
ten entsprechend dem Umfang der gewählten Teilgebiete.

8 Gewichtung. Die Gesamtnote der bestandenen Diplomprüfung ergibt sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Fachnoten in Mathematik I, Mathematik II, Mathematik III, der Note im Nebenfach
und der verdoppelten Note in der Diplomarbeit.
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§ 21 Zusatzfächer

1 Der Kandidat kann sich in zwei weiteren außer den vorgeschriebenen Fächern einer Prüfung
unterziehen (Zusatzfächer).

2 Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern wird auf Antrag des Kandidaten in das Zeugnis
aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.

§ 22 Freiversuch

1 Nach ununterbrochenem Fachstudium gilt eine erstmals nicht bestandene Prüfungsleistung des
Hauptstudiums im Nebenfach als nicht unternommen, wenn sie bis zum Beginn der Vorlesungszeit
des 8. Semesters angetreten wurde. Der Freiversuch bleibt auf drei Teilprüfungen beschränkt.

2 Nach ununterbrochenem Fachstudium gilt die erstmals nicht bestandene Abschlussprüfung ge-
mäss § 20 Abs. 4 als nicht unternommen, wenn sie innerhalb der Regelstudienzeit angetreten wurde.
Bezüglich des Zeitpunktes der Prüfung ist insbesondere § 8 Abs. 2, Ziffer 5 zu beachten.

3 Nicht als Unterbrechung gelten Zeiten eines Fachstudiums an einer ausländischen, vergleichbaren
Hochschule bis zu 3 Semestern, Zeiten einer Tätigkeit in der Selbstverwaltung nach § 96 Abs. 1 des
Universitätsgesetzes bis zu 2 Semestern sowie Zeiten, in denen der Studierende aus zwingenden
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, am Studium gehindert und deshalb beurlaubt war bis zu 2
Semestern. Diese Zeiten werden auf die in Abs. 1 bis 2 genannten Zeitpunkte angerechnet.

§ 23 Mutterschutz

1 Werdende Mütter dürfen in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung keine Prüfungen able-
gen, es sei denn, daß sie sich zur Ablegung der Prüfung ausdrücklich bereit erklären. Die Erklärung ist
schriftlich gegenüber dem Prüfungsausschussvorsitzenden abzugeben und kann jederzeit widerrufen
werden.

2 Wöchnerinnen dürfen bis zum Ablauf von acht Wochen nach der Entbindung keine Prüfungen
ablegen. Für Mütter nach Früh- und Mehrlingsgeburten verlängert sich diese Frist auf zwölf Wochen,
bei Frühgeburten zusätzlich um den Zeitraum, der nach Satz 1 nicht in Anspruch genommen werden
konnte. Beim Tode des Kindes kann die Mutter auf ihr ausdrückliches Verlangen schon vor Ablauf
dieser Fristen wieder Prüfungen ablegen, wenn nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen spricht. Sie
kann die Erklärung jederzeit gegenüber dem Prüfungsausschussvorsitzenden widerrufen.

Schlussbemerkung:

1 Diese Änderungssatzung tritt am 01. Oktober 2002 in Kraft.

2 Für Studenten, die ihr Studium vor dem 01. Oktober 2002 begonnen haben, besteht bis zum 31.
März 2006 das Recht, zwischen bisheriger und neuer Regelung zu wählen, danach ist die Änderungs-
satzung auch für sie verbindlich.
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